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§ 7 AFV Wiederverwendung und
Verwertung durch Hersteller oder

Importeure
 AFV - Altfahrzeugeverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2020

1. (1)Hersteller oder Importeure haben wiederverwendbare Bauteile von Altfahrzeugen weitestgehend

wiederzuverwenden. Hersteller oder Importeure haben nicht wieder verwendbare und nicht wieder verwendete

Bauteile einer stofflichen Verwertung zuzuführen, soweit dies ökologisch vorteilhaft und technisch möglich ist

und die Mehrkosten im Vergleich zu anderen Verfahren der Behandlung nicht unverhältnismäßig sind.

2. (2)Hersteller oder Importeure haben folgende Wiederverwendungs- und Verwertungsziele bezogen auf die

Gesamtanzahl der im Kalenderjahr in einer Shredderanlage behandelten Altfahrzeuge zu erreichen und dies

nachzuweisen:

1. 1.Bis spätestens 1. Jänner 2006 sind mindestens 85% des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts aller

Altfahrzeuge pro Kalenderjahr wieder zu verwenden oder zu verwerten. Der Anteil der Wiederverwendung

und der stofflichen Verwertung muss pro Kalenderjahr mindestens 80% des durchschnittlichen

Fahrzeuggewichts aller Altfahrzeuge betragen.

2. 2.Bis spätestens 1. Jänner 2015 sind mindestens 95% des durchschnittlichen Fahrzeuggewichts aller

Altfahrzeuge pro Kalenderjahr wieder zu verwenden oder zu verwerten. Der Anteil der Wiederverwendung

und der stofflichen Verwertung muss pro Kalenderjahr mindestens 85% des durchschnittlichen

Fahrzeuggewichts aller Altfahrzeuge betragen.

3. (3)Hersteller oder Importeure haben unbeschadet des Abs. 1 sicherzustellen, dass sämtliche zurückgenommene

Altfahrzeuge spätestens bis zum Ende des zweiten auf die Rücknahme folgenden Kalenderjahres einer

Behandlung in einer Shredderanlage zugeführt werden.
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